
Änderung des Steuergesetzes
(Vom .....)

(Erlassen von der Landsgemeinde am ..... Mai 2020)

I.

GS  VI C/1/1,  Steuergesetz  (StG)  vom  7. Mai 2000  (Stand  1. Januar 2020), 
wird wie folgt geändert:

Art.  86 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)

Der Quellensteuer unterworfene Arbeitnehmer (Sachüberschrift geändert)
1 Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung, die in der Schweiz jedoch 
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt  haben, unterliegen für ihr Ein-
kommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit einer Quellensteuer. Davon 
ausgenommen sind Einkommen, die der Besteuerung im vereinfachten Ab-
rechnungsverfahren nach Artikel 35a unterstehen.
2 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, unter-
liegen nicht  der  Quellensteuer,  wenn  einer  der  Ehegatten  das  Schweizer 
Bürgerrecht oder die Niederlassungsbewilligung besitzt.

Art.  87 Abs. 2 (geändert)
2 Steuerbar sind:
1. (neu) die Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit nach Ar-

tikel 86 Absatz 1, die Nebeneinkünfte wie geldwerte Vorteile aus Mitar-
beiterbeteiligungen  sowie  Naturalleistungen,  nicht  jedoch  die  vom 
Arbeitgeber getragenen Kosten der berufsorientierten Aus- und Wei-
terbildung nach Artikel 17 Absatz 1a;

2. (neu) die Ersatzeinkünfte; und
3. (neu) die Leistungen nach Artikel  18 Absatz  3 des Bundesgesetzes 

über die Alters- und Hinterlassenenversicherung1) (AHVG).

Art.  88 Abs. 1 (geändert), Abs. 4 (neu), Abs. 5 (neu), Abs. 6 (neu)

Quellensteuerabzug (Sachüberschrift geändert)
1 Die kantonale Steuerverwaltung  berechnet die Höhe des Quellensteuerab-
zugs auf der Grundlage der für die Einkommenssteuer natürlicher Personen 
geltenden Steuertarife. Die Tarife unterliegen der Genehmigung durch den 
Regierungsrat. Im ganzen Kanton gelten die gleichen Tarife.
4 Bei der Festsetzung der Steuertarife werden Pauschalen für Berufskosten 
(Art. 26) und Versicherungsprämien (Art. 31 Abs. 1 Ziff. 4, 6 und 7) sowie Ab-
züge für Familienlasten (Art. 33) berücksichtigt.
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5 Der Quellensteuerabzug für die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter 
Ehe lebenden Ehegatten, die beide erwerbstätig sind, richtet sich nach Tari-
fen, die ihrem Gesamteinkommen (Art. 7 Abs. 1) Rechnung tragen und die 
Pauschalen und Abzüge nach Absatz 1 sowie den Abzug bei Erwerbstätig-
keit beider Ehegatten (Art. 31 Abs. 2) berücksichtigen.
6 Die Eidgenössische Steuerverwaltung legt zusammen mit  den Kantonen 
einheitlich fest, wie insbesondere der 13. Monatslohn, Gratifikationen, unre-
gelmässige Beschäftigung, Stundenlöhner, Teilzeit- oder Nebenerwerb so-
wie Leistungen nach Artikel 18 Absatz 3 AHVG und welche satzbestimmen-
den Elemente zu berücksichtigen sind. Weiter regelt sie, wie bei Tarifwech-
sel, rückwirkenden Gehaltsanpassungen und -korrekturen, sowie Leistungen 
vor Beginn und nach Beendigung der Anstellung zu verfahren ist.

Art.  89

Aufgehoben.

Art.  90

Aufgehoben.

Art.  91 Abs. 2 (geändert), Abs. 3a (neu), Abs. 4 (geändert)
2 Der  Quellensteuerabzug  ist  auch  dann  vorzunehmen,  wenn  die  steuer-
pflichtige Person in einem anderen Kanton steuerpflichtig ist.
3a Handelt es sich beim Schuldner gemäss Artikel 91 Absatz 3 um eine juris-
tische Person, so haften subsidiär die Mitglieder der Verwaltung und alle mit 
der Geschäftsführung oder Liquidation befassten Personen solidarisch. Sind 
mehrere Personen für den gleichen Schaden verantwortlich, so haften sie für 
den ganzen Schaden solidarisch.
4 Der Schuldner der steuerbaren Leistung erhält eine Bezugsprovision von 
1–2 Prozent  des gesamten Quellensteuerbetrags;  der  Regierungsrat  setzt 
die Bezugsprovision fest. Für Kapitalleistungen beträgt die Bezugsprovision 
1 Prozent des gesamten Quellensteuerbetrags, jedoch höchstens 50 Fran-
ken pro Kapitalleistung für die Quellensteuer von Bund, Kanton und Gemein-
de. Kommt der Schuldner der steuerbaren Leistungen seinen Mitwirkungs-
pflichten nicht oder ungenügend nach, kann die Steuerbehörde die Bezugs-
provision herabsetzen oder ausschliessen.

Art.  92 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (ge-
ändert), Abs. 5 (neu)

Obligatorische nachträgliche ordentliche Veranlagung (Sachüberschrift ge-
ändert)
1 Personen, die nach Artikel 86 Absatz 1 der Quellensteuer unterliegen, wer-
den nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt, wenn:

2  



 

1. (neu) ihr Bruttoeinkommen in einem Steuerjahr einen durch das Eidge-
nössische Finanzdepartement bestimmten Betrag erreicht oder über-
steigt; oder

2. (neu) sie über Einkünfte verfügen, die nicht der Quellensteuer unterlie-
gen.

2 Der nachträglichen ordentlichen Veranlagung unterliegt auch, wer mit einer 
Person nach Absatz 1 in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt.
3 Personen mit Einkünften nach Absatz 1 Ziffer 2 müssen das Formular für 
die  Steuererklärung  bis  am  31.  März  des  auf  das  Steuerjahr  folgenden 
Jahres bei der kantonalen Steuerverwaltung verlangen.
4 Die  nachträgliche  ordentliche  Veranlagung  gilt  bis  zum  Ende  der 
Quellensteuerpflicht.
5 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet.

Art.  92a (neu)

Nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag
1 Personen, die nach Artikel 86 Absatz 1 der Quellensteuer unterliegen und 
keine der Voraussetzungen nach Artikel 89 Absatz 1 erfüllen, werden auf An-
trag hin nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt.
2 Der Antrag erstreckt sich auch auf den Ehegatten, der mit dem Antragstel-
ler in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt.
3 Der Antrag muss bis am 31. März des auf das Steuerjahr folgenden Jahres 
eingereicht werden. Für Personen, die die Schweiz verlassen, endet die Frist  
für die Einreichung des Antrags im Zeitpunkt der Abmeldung.
4 Erfolgt keine nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag, so tritt die 
Quellensteuer an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden 
Steuern auf dem Erwerbseinkommen. Nachträglich werden keine zusätzli-
chen Abzüge gewährt.
5 Artikel 92 Absätze 5 und 6 sind anwendbar.

Titel nach Art. 92a (geändert)

1.4.2. Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder  
Aufenthalt in der Schweiz sowie juristische Personen ohne Sitz  
oder tatsächliche Verwaltung in der Schweiz

Art.  93 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu)

Der Quellensteuer unterworfene Arbeitnehmer (Sachüberschrift geändert)
1 Im Ausland wohnhafte Grenzgänger, Wochenaufenthalter, Kurzaufenthalter 
oder sonstige Arbeitnehmer unterliegen für ihr im Kanton erzieltes Einkom-
men aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit der Quellensteuer nach den Ar-
tikeln 87 und 88. Davon ausgenommen sind Einkommen, die der Besteue-
rung im vereinfachten Abrechnungsverfahren nach Artikel 35a unterstehen.
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2 Ebenfalls  der Quellensteuer  nach den Artikeln 87 und 88 unterliegen im 
Ausland wohnhafte Arbeitnehmer, die für Arbeit im internationalen Verkehr 
an Bord eines Schiffes oder eines Luftfahrzeuges oder bei einem Transport 
auf der Strasse Lohn oder andere Vergütungen von einem Arbeitgeber mit 
Sitz oder Betriebsstätte im Kanton erhalten; davon ausgenommen bleibt die 
Besteuerung der Seeleute für Arbeit an Bord eines Hochseeschiffes.

Art.  93a (neu)

Leistungen nach Artikel 18 Absatz 3 AHVG
1 Empfänger von Leistungen gemäss Artikel 18 Absatz 3 AHVG, die keinen 
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz haben, unterlie-
gen für diese Leistungen der Quellensteuer.

Art.  94 Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (aufgehoben)
1 Im Ausland wohnhafte Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- oder Fern-
sehkünstler, Musiker und Artisten, sowie Sportler und Referenten sind für 
Einkünfte  aus ihrer  im  Kanton ausgeübten  persönlichen  Tätigkeit  und für 
weitere damit verbundene Entschädigungen steuerpflichtig.  Dies gilt auch 
für Einkünfte und Entschädigungen, die nicht dem Künstler, Sportler oder 
Referenten selber, sondern einem Dritten zufliessen, der seine Tätigkeit or-
ganisiert hat.
3 Als Tageseinkünfte gelten die Bruttoeinkünfte, einschliesslich aller Zulagen 
und Nebenbezüge, nach Abzug der Gewinnungskosten. Diese betragen:
1. (neu) 50 Prozent der Bruttoeinkünfte bei Künstlern;
2. (neu) 20 Prozent der Bruttoeinkünfte bei Sportlern sowie Referenten.
4 Aufgehoben.

Art.  95 Abs. 1 (geändert)
1 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsfüh-
rung von juristischen Personen mit Sitz  oder  tatsächlicher  Verwaltung im 
Kanton sind für die ihnen ausgerichteten Tantiemen, Sitzungsgelder, festen 
Entschädigungen,  Mitarbeiterbeteiligungen  und  ähnlichen  Vergütungen 
steuerpflichtig.  Leitende Angestellte sind für ihre Einkünfte im vorstehend 
beschriebenen Sinne steuerpflichtig, soweit ein Doppelbesteuerungsabkom-
men deren Einkünfte der Schweiz zur Besteuerung zuweist. Dies gilt auch, 
wenn diese Vergütungen einem Dritten zufliessen.

Art.  99

Aufgehoben.

Art.  99a (neu)

Abgegoltene Steuer
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1 Die Quellensteuer tritt an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veran-
lagenden Steuern des Bundes, des Kantons und der Gemeinde auf dem Er-
werbseinkommen. Nachträglich werden keine zusätzlichen Abzüge gewährt.

Art.  99b (neu)

Nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag
1 Personen, die  nach Artikel 93 der  Quellensteuer  unterliegen,  können für 
jede Steuerperiode bis am 31. März des auf das Steuerjahr folgenden Jahres 
eine nachträgliche ordentliche Veranlagung beantragen, wenn:
1. der überwiegende Teil ihrer weltweiten Einkünfte, einschliesslich der 

Einkünfte des Ehegatten, in der Schweiz steuerbar ist;
2. ihre Situation mit derjenigen einer in der Schweiz wohnhaften steuer-

pflichtigen Person vergleichbar ist; oder
3. eine solche Veranlagung erforderlich ist, um Abzüge geltend zu ma-

chen, die in einem Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehen sind.
2 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet.
3 Das  Eidgenössische  Finanzdepartement  präzisiert  die  Voraussetzungen 
nach Absatz 1 und regelt das Verfahren.

Art.  99c (neu)

Nachträgliche ordentliche Veranlagung von Amtes wegen
1 Bei  stossenden  Verhältnissen,  insbesondere  betreffend  die  im  Quellen-
steuersatz einberechneten Pauschalabzüge, können die zuständigen kanto-
nalen Steuerbehörden von Amtes wegen eine nachträgliche ordentliche Ver-
anlagung zugunsten oder zuungunsten der steuerpflichtigen Person verlan-
gen.
2 Das Eidgenössische Finanzdepartement legt die Voraussetzungen fest.

Titel nach Art. 102 (geändert)

1.4.3. Örtliche Zuständigkeit und interkantonales Verhältnis

Art.  104a (neu)

Örtliche Zuständigkeit
1 Der  Schuldner  der  steuerbaren  Leistung  berechnet  und  erhebt  die 
Quellensteuer wie folgt:
1. für Arbeitnehmer nach Artikel 86: nach dem Recht jenes Kantons, in 

dem der Arbeitnehmer bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung seinen 
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt hat;
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2. für Personen nach Artikel 93 und den Artikeln 95–98 nach dem Recht 
jenes Kantons, in dem der Schuldner der steuerbaren Leistung bei Fäl-
ligkeit  der  steuerbaren  Leistung  seinen  steuerrechtlichen  Wohnsitz 
oder  Aufenthalt  oder  seinen  Sitz  oder  die  Verwaltung hat;  wird  die 
steuerbare Leistung von einer Betriebsstätte in einem anderen Kanton 
oder von der Betriebsstätte eines Unternehmens ohne Sitz oder tat-
sächliche Verwaltung in der Schweiz ausgerichtet, so richten sich die 
Berechnung und die Erhebung der Quellensteuer nach dem Recht des 
Kantons, in dem die Betriebsstätte liegt;

3. für Personen nach Artikel 94: nach dem Recht jenes Kantons, in dem 
der Künstler, Sportler oder Referent seine Tätigkeit ausübt.

2 Ist  der  Arbeitnehmer nach Artikel 93  Wochenaufenthalter,  so gilt  Absatz 
1 Ziffer 1 sinngemäss.
3 Der Schuldner  der  steuerbaren Leistung überweist  die Quellensteuer  an 
den nach Absatz 1 zuständigen Kanton.
4 Für die nachträgliche ordentliche Veranlagung ist zuständig:
1. für Arbeitnehmer nach Absatz 1 Ziffer 1: der Kanton, in dem die steuer-

pflichtige Person am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht ih-
ren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt hatte;

2. für Personen nach Absatz 1 Ziffer 2: der Kanton, in dem die steuer-
pflichtige Person am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht er-
werbstätig war;

3. für Arbeitnehmer nach Absatz 2: der Kanton, in dem die steuerpflichti -
ge Person am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht Wochen-
aufenthalt hatte.

5 Der nach Absatz 4 zuständige Kanton hat Anspruch auf allfällige im Kalen-
derjahr an andere Kantone überwiesene Quellensteuerbeträge. Zu viel bezo-
gene Steuern werden dem Arbeitnehmer zurückerstattet, zu wenig bezoge-
ne Steuern nachgefordert.

Art.  138 Abs. 2 (geändert)
2 Sie unterschreiben die Steuererklärung in Papierform gemeinsam. Ist die 
Steuererklärung nur von einem der beiden Ehegatten unterzeichnet, so wird 
die vertragliche Vertretung unter Ehegatten angenommen.

Art.  143

Aufgehoben.

Art.  148 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)
1 Die Steuerpflichtigen werden durch öffentliche Bekanntgabe und, soweit 
der Veranlagungsbehörde die Pflicht zur Einreichung einer Steuererklärung 
bekannt ist, durch Zustellung einer Mitteilung aufgefordert, die Steuererklä-
rung einzureichen.
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2 Der Steuerpflichtige muss die Steuererklärung wahrheitsgemäss und voll-
ständig ausfüllen und zusammen mit den vorgeschriebenen Beilagen fristge-
mäss der zuständigen Behörde einreichen.

Art.  148a (neu)

Steuererklärung in elektronischer Form oder in Papierform
1 Die Steuererklärung kann in elektronischer Form oder in Papierform einge-
reicht werden.
2 Der Regierungsrat legt die Einzelheiten für die elektronische Einreichung 
der Steuererklärung und den elektronischen Versand von Dokumenten fest.
3 Die Steuererklärung in Papierform kann von den Steuerpflichtigen bei der 
Steuerverwaltung bezogen werden.
4 Die steuerpflichtige Person muss die in Papierform eingereichte Steuerer-
klärung persönlich unterschreiben.

Art.  150a (neu)

Notwendige Vertretung
1 Die Steuerbehörden können von einer steuerpflichtigen Person mit Wohn-
sitz oder Sitz im Ausland verlangen, dass sie einen Vertreter in der Schweiz 
bezeichnet.

Art.  158a (neu)

Notwendige Vertretung
1 Die Steuerbehörden können von einer steuerpflichtigen Person mit Wohn-
sitz oder Sitz im Ausland verlangen, dass sie einen Vertreter in der Schweiz 
bezeichnet.
2 Personen, die nach Artikel 99a eine nachträgliche ordentliche Veranlagung 
beantragen, müssen die erforderlichen Unterlagen einreichen und eine Zu-
stelladresse in der Schweiz bezeichnen. Wird keine Zustelladresse bezeich-
net  oder  verliert  die  Zustelladresse  während des  Veranlagungsverfahrens 
ihre  Gültigkeit,  so  gewährt  die  zuständige  Behörde  der  steuerpflichtigen 
Person eine angemessene Frist für die Bezeichnung einer gültigen Zustell-
adresse.  Läuft  diese Frist unbenutzt ab,  so tritt  die  Quellensteuer  an die 
Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden Steuern auf dem Er-
werbseinkommen.
3 Die Berechnung der Fristen richtet sich nach den Bestimmungen über die 
direkte Bundessteuer.

Art.  159 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu)

Verfügung (Sachüberschrift geändert)
1  Die  steuerpflichtige  Person kann von  der  Veranlagungsbehörde bis  am 
31. März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres eine Ver-
fügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen, wenn sie:
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1. (neu) mit dem Quellensteuerabzug gemäss Bescheinigung nach Arti-
kel 91 oder 101 nicht einverstanden ist; oder

2. (neu) die  Bescheinigung  nach  Artikel  91  oder  101 vom Arbeitgeber 
nicht erhalten hat.

2 Der Schuldner der steuerbaren Leistung kann von der Veranlagungsbehör-
de bis am 31. März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjah-
res eine Verfügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen.
3 Er bleibt bis zum rechtskräftigen Entscheid verpflichtet, die Quellensteuer 
zu erheben.

Art.  160 Abs. 3 (neu)
3 Die steuerpflichtige Person kann von der Veranlagungsbehörde zur Nach-
zahlung der von ihr geschuldeten Quellensteuer verpflichtet werden, wenn 
die  ausbezahlte  steuerbare  Leistung  nicht  oder  nicht  vollständig  um die 
Quellensteuer gekürzt wurde und ein Nachbezug beim Schuldner der steuer-
baren Leistung nicht möglich ist.

Art.  207 Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu)
2 Die Erträge aus den Kirchensteuern der juristischen Personen dürfen nicht 
für kultische Zwecke verwendet werden. Über die Verwendung dieser Steue-
rerträge  legen  die  staatlich  anerkannten  Kirchgemeinden  gesamthaft  Re-
chenschaft ab.
3 Im Übrigen bestimmen staatlich anerkannten Kirchgemeinden selbststän-
dig über die Verwendung der Steuererträge.

Art.  216 Abs. 3 (geändert)
3 Das  Unterzeichnen  der  Steuererklärung  und  die  elektronische  Einrei-
chung vermag für sich allein bezüglich der Faktoren des andern Ehegatten 
keine Mitwirkung im Sinne von Artikel 213 Absatz 1 zu begründen.

Art.  226 Abs. 3 (neu)
3 Die  Vorschriften  über  die  Verfahrensgrundsätze,  das  Veranlagungs-  und 
das Beschwerdeverfahren gelten sinngemäss.

Titel nach Art. 227

3.2.2. (aufgehoben)

Art.  228

Aufgehoben.

Art.  229

Aufgehoben.
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II.

Keine anderen Erlasse geändert.

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderungen treten am 1. Januar 2021 in Kraft.
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